
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— IAvI »»

der Handändcrungsgcbühr gleichkommende Geldbuße

bezahlen.

90. Wenn bey einer Handänderung von Licgcnschaf-

ten durch die Parteyen eine falsche oder dem wahren

Werthe des handänderndcn Gegenstandes nicht gleich-

kämmende Anzeige gemacht,» oder irgend ein Mittel ge.

braucht würde, der Bezahlung der Handänderungsge-

bàhr oder' cincS Theiles derselbe» auszuweichen ; desglei-

chen wenn diese falsche Anzeige durch diejenigen, welche

die Handânderrmgsà ausfertigen, oder durch emeu

öffentlichen Beamten begünstiget, oder im Falle, daß sie

Kemuruß davon hätten, nicht aizgezeigt würde, so, soll

jeder Fchldare eine der vom betreffenden falsch angcge.

denen Gegenstände zu entrichtende» Handänderungsge..

bühr gleichkommende Geldbuße bezahlen und die Nota-
rien oder öffentlichen Vcamlen welche an diesen Ueber,

tretungen Antheil genommen haben, sollen überdies nach

der Strenge deS Gesetzes verfolgt werden.

VII.

In Betreff des Abzugs von den Ent,
schädiirssen der offen t l i chenB eamlrn.

Art. 91. Dieser Abzug, welchen der Artikel ;8 des

Gesetzes vom -5. Christmonat fcstsezt, soll vom r. Jan.
i-xol an bezogen werden.

Die Grundlage dieser Abgabe soll der jährliche Ve-
trag des Gehaltes sevn, er möge Tag Wochen« Monat-
oder Iahrwcise bestimmt seyn in Geld, oder Früchten,
oder Wohnungen, oder in sonst irgend etwas bestehen,

und veränderlich oder unveränderlich festgcstzt seyn.

9?. Alle diejenigen, welche die Gehalte oder Entsehäd.
nisse auszuzahlen haben, oder welchen die Beamten oder

Angestellten dieselben an dn durch sie selbst eingezogenen

Geldern abrechnen, sollen diesen Abzug besorge«, und
im Falle, daß sie ihn versäumen würden, sollen sie dafür
verantwortlich seyn und ihn selber bezahlen.

(Oic Forts, folgt.)

Gesetzgebender Rath, 21. Merz.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung der Berichte der Petitioneucommißion.)

z. Irnnr dem isolierten Bezirk der Bergqemeinde
Fahrn er en, Disir. Wangen, liegen Weitwciden
uud Waldungen, deren i» Rechtsamen eingctheille Be-
nutz lag seit undenklichen Zeiten ein ausschließliches Vor.
recht der dortigen Bürgerschaft war. Schon früh;

fühlte die Gemeindsgcnossmschaft von Fahrnercn und
ihre Obrigkeit, daß die Wohlfahrt dieser entlegenen
Gemeinde aus der unzertrennlichen Verbindung des da-
sigen GuicroesitzeS in welchem damals ans dem Lande
zugleich das Ortsbürgerrccht begriffen war) mit dem
Weidrechl beruhe, daher bereits im Jahr i??; diner
Gemeinde der Burgcrzug gegen Äussere hochodrigkeitltch
ertheilt wurde. Dieser Burgcrzug ward auch in dem
uemlichen und folgenden Seculis ferner bestätiget und
auf eine frisch acquiriercc Weitweide ausgedehnt. Im
Jahr 1777 schioffen endlich, ans Anlaß einiger Miß-
Helligkeiten, die Gemeinbsgenoffeu mit den Äusseren

folgenden Verglich: der die Äusseren, die Weidrechte
hii.Ieihcn oder ihr Vetorecht durch Andingung fremder
Waare ätzeu wollten, den Bürgern den Vorzug zu er-,
theilen verpflichtete. Hingegen thaten die Bürger
Verzicht aus ihren Zug in allen Fällen, w o die Weit-
rechtsamen zugleich mit den Gütern vcrnuss.rt werden.
Endlich machten sich die Gemeindsgenoffen noch anhei-
s.hig : aus ihren (dermalen durch Feuersdrünste erschöpf,

ten) G.mciudswaldimgeu den Äusseren, die inner,ih.
rcm Gemrintsdczirk Haus und Güler besitzen, Bau»
und Zeuimngsholz, und wann der Äussere auf s neu»!

Gut wohnt, sogar auch Brennholz, durchaus wie einem
Bürger, zu geben.

Mittelst dieses Vergleichs glaubte die Bürgerschaft
von Fahrucren durch die Aufopferung ciucS Theils so-

wohl ihres Rechts als ihres Guts, mit allseitiger Em-'
stimtnuiig die Verbindung der Güter mit den Weidrect?.

ten, als der Grundlage ihres Wohlstandes
auf immer gesichert zu haben. Nun aber wollen die

Äusseren denjenigen Theil des Vergleichs, der das Hin»
lcihungs- und Veräusserungsrccht ihrer Weidrech csainen-

einschränkt nicht reipcmren, weil aller Bürgcrzug
durch das Gesetz vom ;>. August 1798 aufgehoben sey zt

hingegen wollen sie dc» der Gemeinde lästigen und ihnen»
den Äusseren vorlheilhafte» Thu! des Vergleichs- nem-»

lich die Bcholziing aus der Gcmcindswaldung> beyde,

halten wissen. Dieser Prätension der Anjftreü ftzt die-

Gcmcindsbürgerschast folgendes Altrrutrum entgegen!'
Entweder bezieht sich daS Gesetz vom z 1. August nur'
aus allgemeine Rechte und Conceßiotten, nicht aber aus
b e so» de r e Ve r g lei ch e, die in dic Cctthegorie der'
Bilaceraicontracteu gchöreu ; oder wen sich das Gesetz auch

auf diese leztercn bezieh-n soll, so muß es nicht n u r
einen Theil, sondern den ganzen Vergleich zernichten.

Im erster» Fall bleibt unter den im Vergleich enthaft'

lenkn Bedinzunßm der Bürgcrzug z im auderu Fall abrrr
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ist die Gemeinde Zahrneren den Äusseren keine Bcholzung

mehr schuldig. Zu Ausweitung von weitläufigen Rechts,

stremgkeiten bittet sich die Gemeinde Fahrnere» als Er-
täutcrung des Gesetzes vom z r. August den Entscheid

von der Gesetzgebung aus.

Die Pct. Commißion rather an, diese in das juridi-
iche Zach einschlagende Frage der Civilcommißion zur

Untersuchung zu überweisen. Angenommen.

4. Die Gemeinde Se wen, Distr. Dornach, be.

Häuptel, in Berufung auf das Zeugniß des damaligen

Reg. Commissaus B. Hnbers, baß sie an der Ao, ,799
im Canton Sololhurn stattgehabten Empörung keinen

Antheil genommen habe und bitter daher um Befreyung

der ihr auferlegten Insurrektivnsbuße von 2,0 L., oder

wenigstens, als eine sehr arme Gemeinde, um Nach-

taß eines Theils derselben.

Im Vertrauen auf die Sachkenntniß und die Ee>

rcchtlgkcit des Vollz. Raths, trägt die Pet. Commißion

darauf an, diese Bittschrift an denselben zu verweisen.

Angenommen.

In der Gemeinde Hütlingen ist es alten

Herkommens, daß die Nutzung des gemeinen Landei-

genthums periodisch alle 18 Jahre unter tie Vorhände-

ncn Hausväter vertheilt wird, doch so, daß jeder pro-

grcßive erst nach r8 Iahren semer haushäblichen Nie-

derlassung, den vollcnGcnuß an dem Gemeindgut erlangt.

Von ;; Hausvätern, so das Gemeindcorps dermalen

bilden, wollen 29 bey dem alten Herkommen verblei-

ben, 4 aber verlangen: daß von der lezten Verloosung

an zu rechnen, die Looszeit von -8 auf 9 oder i:
Jahre reduziert werde. Diesen Streit entschied die

Verwaltungskammcr vom Thurgau dahin: Daß, »ach

Ausgang der bereits laufenden Looszeit, die Dauer
ferner von >8 auf 9 Jahre reduziert seyn soll. Die
4 aufgetretenen Bürger, unzufrieden über diesen Ent-
scheid, verlangen in Correction desselben den Zuspruch

ihres oberwähnten Begehrens von der Gesetzgebung.

Da dieser Streit von der competierlichcn Behörde

entschieden ist, und die allfällige Wcitersziehung nicht
an den gesetzg. Rath, sondern an die Vollziehung gehet,

so wird nach dem Ermessen der Pet. Commißion, der

gesetzg. Rath in die Bittschrift der 4 Bürger nicht ein.

treten. Angenommen.

6. In einer ausführlichen Vorstellung (von welcher

mehrere Doppcl vorhanden find und also eines zu jeder-

manns Einficht auf dem Canzleyrisch liegen bleiben kan)
stellt B. Jakob Claus, all Statthalter zu Saffenwyl,

Distr. Zofingen, C. Argau, in ihren Hauptzügen f»l-
gende merkwürdige Geschichte auf: Unterm â. Nov.
1798 ward aus Anlaß der Elilenaufzcichnung, j» Es,
warlung des V. Unterstäcthalter Müllers, zn Sassen-
wyl eine Gememdsvcrsamlung abgehalten. Die damals
vorgefallene öffentliche Deliberation beschloß der Echo«

nenl, als damaliger MuniZipal, nach seiner Sage, mit
folgenden Worten: » Ich meines Theils weiß wohl

» was ich thun will: ich und mein Haus wollen dem

»Herren dienen, und wer mit mir eines Sinnes ist,

„ der stehe auf und spreche Ja und Amen! "
Ohne daß diese Rede damals einiges Aufsehe» oder

Ahndung erregte, gieng die Versammlung auseinander.
Einige Zeit nachher warf bas blinde L006 den Metzger
Rudolf Mailer, den stch so nennenden Haiiplpalriot
von Saffeuwyl, unter die 18000 Mann Hilfstruppen.
Der Malier wollte das auf ihn gefallene Loos entkräften
und schall den Pclenl, der dieß nicht zugeben wollte,
öffentlich einen Schelm und VatcrlandSverrälher. Für
diese qualifizierte Scheltung faßte der Petent mit einer

Injurienklage den Matter ins Recht. Matter, statt den

eröffneten Rechtsgang zu befolgen, verband sich mit
einigen seiner Vertrauten und denunzierte, in Berufung
auf 4 genannte Zeugen, schriftlich den Petent unterm

29. April 1799 vor dem Kriegsgericht zu Arau, er

habe ; Monate vorher bey erwähnter Gemcindsver«

sammlung folgenden aufrührischen Antrag gemacht:

» Wenns allen ist wie mir, so wollen wir Hand in Hand
schlagen und uns wehren biS auf den lezlcn Tropfen

» Blute/ und keine» Mann einschreibe» lassen. Es müsse

»kein Mann zum Dorfe hinaus, fie wollen sich im

» Dorfe wehren. Wer das begehrt, der stehe ans un»

»Hede die Hand empor und spreche Ja und Amen. "
Nachdem sich das Kriegsgericht durch die vorläufige

suggestive Verhör von ; Zeugen von welchen 4 die An.

zeige bejahten, von der Wahrhaftigkeit der Denunciation
versichert hielt, ward der Petent unterm 9. May gesäng-

lich emgezogrn.

(Die Fortsetzung folgt.)

D r « k f e h l e r.

In St. ;oo. Seite 1247. Sp. 2. Zeile ;. von unten,

statt ihre Mittel, lies ihre ererbte Mittel.
1248. Sp. ». Z. 2i. lies noch

vollends, so daß auf der einen Seite u. s. w.
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Der neue Schweizerische Republikaner, àpW^'s.. >.
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Freytag, den i? April - 8oi. Viertes Quartal. Den 27 Germinal IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück ;i2, das vierte Quartal des

neuen Schw. Republikaners zu Ende geht, so

sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement
für das fünfte Quartal ungesäumt zu erneuern.

Die S le m pe l ge b ü h r, welcher von nun an die

Zeitungsdlàttcr unterworffen sind macht eine Erhöhung
des Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement
für das fünfte Quartal ist also 4 Fr. btz. in Bern,
und ; Fr. ; btz. ausser Bern, wogegen der Republlka,
ncr pctzfrey geliefert wird. Die Abonnenten werden
leicht bemerken, daß bey dieser sehr mäßigen PreiserhB
hung, mehr als ein Drittel der Stempelgcbühr von dem

Verleger selbst getragen wird.
Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fottsctzimq

folgender Blätter, von denen nocy Ezemplarc uni dcygesezke
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu - ?>'.
Neues helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band, 4 ffr.
Neuer seyweizerischer Republikaner 4 Qnaftale, jcdcS zu

4 Ar
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlimqcn finden,

ivllen in einige» Suppicmenchcftc» nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Aahl Abonnenten für diese Suv-
Klemeikte gefunden hat. Man pränumcrirt für das erste Heft
mit z Fr. bey dem Hnauszebcr oder bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind bzsdohin
drey zu den z Bünden des schweizerischen Republikaners >md
dasjenige zum ersten Band des Tagblatts erschiene» : die übn-
«en tollen, nachfolgen.

Gesetzgebender Rath/ 21. Mrz.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Pet. Commißion über die

Bittschrift des Jakob Claus von Saffenwyl.)
Dieses erregte bey dem allgemeinen Bewußtseyn

der Unschuld des Petenten, tu Saffenwyl eine solche

Indig"«N!0n, deß bereits unterm rote» May durch
ein von ihnen unterschriebenes Zeugmß, 72 Burger
von Saffenwyl die Falschheit der Anzeige und die

Schuldiostgkeit des Petenten erklärten. Auf dieses Zeug,
niß wollte aber.das Kriegsgericht, dem es sogleich vor,
gelegt wurde, aus Grund: es se y vorlaut, keine

Rükstcht nehmen, sondern ließe noch den neinlichcn Tag
den Pctent, wie er sagt, in einen die Menschheit empö«

renden Kerker werfen; daselbst auf barbarische Act
gehalten, ward er endlich »lchcs von dein Zeugniß ver

72 Männern wissend) durch diese schnöde Behandlung»
fürchterliche Drohungen und treulose Gnadversprechuw

gen gcängstiget, zu dem falschen Gcständuiß gebracht:
Des Matters Denunziation sey Wahrheit. Alldieweil
hierauf der alle, in seinem Gefängniß erkrankte, Pctent
ins Lazarett) gebracht wurde, so vcschied unterm 22.
Mav das Kriegsgericht die 72 Männer, so das Zeug,
niß für die Unschuld des Pclciiten ausgestellt hatten,
v»r sich, und nachdem sie sämtlich, ungeachtet aller Zu,
muthiinge» und Drohungen, auf der Wahrhaftigkeit
ihres Zeugnisses bcharrten, ward ihr Zeugniß von dem

Kriegsgericht als wahrlMswidrig und strafwürdig er,
klärt und die sämtlichen Signatars zu einer Strafe,
insbcfonders ein Hälsiker als Agent mit einer schwe,

ren Straffe belegt, und überdies; noch von dem KriegS«

gericht 6 Geistin von Saffenwyl in Arrest gefczt, »die
mit ihrem Leib und Vermögen sowohl für die Geld«

„ büßen alS das ruhige Betragen ihrer GemeindSbürgek

„gutstehcn sollten." Am 28. May dann verurlheilte
das Kriegsgericht den Petent zu einem jährigen Festungs,

arrest und einer Buße von 200 Ldor. zu Handen der

Republik samt Bezahlung der Verhaslskosten. Unterm

i2. Juli 1799 ward aber der Festungsarrest in eine

Gemeindseingränzung, und die Buße von 200 Ldor.
in eine Buße von 2000 Franken verwandelt. Gericht»
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lich um Erlegung dieser looo Fr. betrieben, bewarb
sich unlängst der Petent bey ocm Voll,. Rath um Nach-
laß dieser Buße. Nach angehörtem Bericht des Reg.
Etatthalters und der Verwaliungskammer des C. Ar-
gau ward aber der Petent in seinem Begehren adge-

wiesen. An Sie, B. Gesetzgeber! wendet sich, auf
diese Angaben gegründet, zulezt der Petent mit der

Bitte, daß Sie entweder ihn von der Bußfvrdcrung der

1000 Fr. befreycn oder ihm eine Revision seiner Proze-
dur vor dem compettcrlichen Richter bewilligen. Da
l as erstere, so lange das kriegsgerichtliche Urtheil besteht,

als Begnadigung nicht anders als auf den Borschlag
der Vollziehung geschehen könnte, so rathet Ihnen Ihre
Pet. Commißion au, den 2ten Theil der Bitte der

Criminalcommißion zur Untersuchung zu überweisen,
indessm aber durch eine Einladung an die Vollziehung
de» Beseht an den Cantcnsstalthaller von Argau ergchcn

zu lassen, daß mit der gerichtliche» Bußedelreidung ge.

gen den Petenten bis auf den Beschluß des gesctzgeb.

Raths innegehalten werde. Angenommen.

7. Die Gcmcindsgenossen von Ober« und Nieder-
kreuzlcn im Distr. Krüningen, C. Zürich, die bisher

nach Oelwyl kirchgchörig, aber nach Eßlingen gericht-

pflichtig waren, wüiischten, von dem Reg. Statthalter
unrcrsiüzt, aus mchrern spcziosen Gründen, im Ganzen

nur anein Ort und zwar vorzüglich nach Oettvyl hin-
zugclwren.

Die Pet. Comnußion tragt darauf an, dieses Be.
zehren der Unkcrrichlscominißion zu überweisen. An-

genommen.
8. In einer Bittschrift (verfaßt von V Ronca) be>

schwert sich Karl Knöchler von Lvzern >) über die

nqchlhciligen Folgen dcS lczten Wirlkschaftsgesetzes für die

«cnen Wirtbc; 2) über die Verhchlung oder vorschliche
Nichtpublikation von Seiteder Verw. Kammer zu Lnzern
eines Beschlusses des Voll;. Raths der in Form eines

Schreibens des Ministers des Innern vom z. Febr. 1801
den sämtliche» Verwaltimgskan'mern mitgelheilt wurde
und für die neuen Wirthe die Erlaubniß enthielte, bis
ans den 1. April -Zo« ihren Gewcrb fortzusetzen, in-
dessen dann stch um die Bestätigung ihrer Patenten zu

bewerben; z) über die Partheylichkeit der Vcrwallunqs-
kammer von Luzcrn, die, indem sie gestrenge ob der

Abstellung der neuen Wirthschaften haltet, hingegen zu

Reihe ; Stunden von der Scadt^dcm ?aeror loci die

Bewilligung ertheilt, sein Pfarrhaus in cm unbcschcänk-

trs Wirthshaus wo ganze Nächte durch getanzt, ge-
I

schwelgt und gespielt.wird, zu verwandeln- Dcr Pe- j

tent verlangt auf seine Verantwortung hin daß die

Wahrhastigkeil dieser z Klagepunkten commißionaiuer
untersticht werde.

VorauSgesezi, daß diese Beschwerden dcnienigen, s»

sie incnlpiercn, mitgetheilt werden, rath die Pct. Com,

mißion, diese Zuschrift der Polizeycommißion zu über-

weisen. Angenommen.

y. Einige Gemrindsgcnossen der mittlern und ärmer»

Classe der Gemeinde Thundorf, Distr. Franenseid, de»

schweren sich vorzüglich über das Benehmen ihrer Muni,
»izipalität und beyläufig über die Connivenz der Verwal-
tuirgskammcr. Die erstere, sagen sie, suche durch

mannigfaltige Ränke den wiederholten Beschluß von,
aufeinander gefolgten llrversammlungcn: den Gesetze»

und der Weisung des Ministers des Innern zufolge,
die auf das Gemcindgut durch die Kriegs. und Révolu-

tionscreignisse gefallene Schuldenlast durch eine Anlagt
nach dem Verhältniß des Vermögens zu tilgen — zu

cludiere», und die zweyte scheine der Mnnizipalilät
ihre Hand zu bieten. Die Folge hiervon sey, daß, bey

Schonung der Reichen der Mittlere das aofache von

seinem Vermöge», und der Arme bis auf Mulden i6
erlegen müßte. Ihr Schluß gehet auf Handhabung
des Beschlusses der Urvcrsammlung und demnach zu

treffende Schätzung des Vermögens.
Die Pct. Coinißion trägt darauf an, dieses Begehren

der Munizipalitätscomtßion zu überweisen. Angenomen.
Die Criminalcommißion trägt folgenden Gesetzvor-

schlag an, der für z Tage auf den Canzleytisch gelegt

wird:
Der gesctzg. Rath — Auf den Antrag des oberste»

Gerichtshofs vom y. Christen. 1800 an die Vollziehung
und die beypflichtende Botschaft des Vollz. Raths vom

lo. Jenner lezthin an die Gesetzgebung, und nach An»

hörung seiner Criminalgesetzcommißion;

In Erwägung, daß bey dem Mangel eines Beschwor»

nengerichls, das einzig »ach seiner innern Ueberzeugung

über Schuld oder Unschuld spricht und in Ermanglung
einer endlichen Einrichtung der peinliche» Rechtspflege,

die den Richter in den Fällen, wo ein vollständiger streng«

rechtlicher Beweis gebucht, aber der höchste Grad des

Verdachts auf dem Angeklagten liegt, zu ausscroch.ul»

liehen Maßregeln berechtiget, ei» provisorisches Gesetz

wenigstens in Betreff der Gefangenschaft- und Prezr»

tUrkostcn erforderlich ist;

In Erwägung aber, daß bey der Anwendung dieses

Gesetzes die richterlichen Behörden den Unglückliche»,

der durch daS Zusammentreffen zufälliger Umstand« te«
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Strafgericht in die Hände gefallen ist, von demienigcn

sorgfältig unterfchuden solle», der hingegen durch seine

zweydeuligen Handlungen über die er selbst keine hin»

reichende Auskunft geben kann oder will, eine» hohen

Grab des Verdachts, ein im Gesetz bestimmtes Ver»

brechen begangen zu haben, auf sich geladen, und es

daher dem Staat zur Pflicht gemacht hat, dem Grunde
dieses Verdachts durch eine Prozedur nachforschen zu

lasten, oder gar durch das Zusammentreffen von be-

schwerenden Indizien, Aussagen und Umständen, bey

dem Richter die innere Ueberzeugung, das Verbrechen

begangen zu haben, hervorgebracht hat;

beschließt:
In Fällen, wo es an einem strengrechtlichen Be-
weife der Schuld gegen einen Angeklagten gebricht,

folglich die gesetzliche Strasse, welche auf dem Vcr-
gehen haftet, gegen ihn nicht ausgesprochen werbe»

kann; hingegen aber der Angeklagte durch seine

gefährlichen Handlungen gegründeten Anlaß zu sei-

ncr Verhaftung und Untersuchung gegeben hat, oder

aber, vermöge der Indizien, Aussagen und Umstän-

de, der Richter von der Schuld des Angeklagten,
das ihm zur Last gelegt« Vergehen begangen oder

wissentlich daran Theil genommen zu haben, innigst
überzeugt bleibt; so soll der Richter, vor dem der

Prozeß verführt worden ist, berechtigt seyn, dem

Angeklagten die Kosten seiner Verhaftung und der

deßhalb verführten Prozedur aufzulegen.

2. Um in Rechtskraft erwachsen zu können, muß ein

solcher Kostenspruch durch eine Mehrheit von 2/;
der anwesenden Richter des erstinstanzlichen Tribu»
«ais ausgefällt, und allemal motivirt werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
?s sind kurz nacheinander (den 7. und II. April)

dem gesetzgebenden Rathe zwey lilccarische Werke zuge.
sandt worden welche eine besondere Aufmerksamkeit zu

verdienen scheinen und deren Anzeige wenigstens jeden

Physiker und Mathematiker intereßiren wird.

DaS eine ist das neue Z a hlensyste m, oder die T e.

li 0 sa dik des Pros. W e r n e b u rq (zu Eisenach)
welches in einem ersten Bande den reinen Theil der,
anstatt auf 10 auf -2, gefczlcn Zahlcnordnung e»t-
hält und stakt Dekadik, Teliosadik heißt. Diese neue

Zahl 10 -ft 2 nennt er Taun, und schreibt sie wie i<>,

schaltet aber dabey noch zwey andere Zahlen ein, die

wie ei» umgewendetes ; und y geschrieben werden. In
der That muß es jedem auch ungelchrtcn, der etwa mit
Brüchen zu rechnen halte, schon öfter aufgefallen seyn,

wie nàgurm die Deznnalrcchnuiig darum rst, daß ihre
gleiche Theilung schon bey der zweyten Zahl in einen

Bruch zerfällt, und daß nicht einmal der ganze Dritthcil
ohne Bruchzahl dargestellt werden kann. Diesen und
andern llnbcqucmlichkeircn helfen die Taunordnung und
die Tanntelbrüche gennglhuend ab, und der Verfasser
stellt die Sache so deutlich dar, daß es jedem leicht
werden muß, sogleich von sturer Erfindung Gebrauch

zu machen. Vermuthlich zum Beweist dieser Brauch-
barkett sind rehon die (§. und Blatlkeilen in sturem Werke
so bezeichnet, welches dann überhaupt auch cincOekono-
wie von einem Sechsthcil in dem Zissenfchreibcn gc-

währt. Ein bald folgender zweyttr Band soll die An»

Wendung dieser Methode auf Maaße, Gewichte, Mün»

zen ri. s. w. enthalten.

Ei» anderes ganz einheimisches Produkt, ist die kleine

neue Schrift des Oberberahanptnrann Wild zu B er
Listn tur rm prorotvpe cì'une inclure umverteile, :>p-

prupiiêe s ststlclvetis. staustrnns este? Vincent, igoi.
2? S. 8. Versuch über elIIV 0 r b ild zu ei»'
u ein allgemeinen Maaße «1. s. w.

In der erste» Abtheilung stellt er die Prinzivien ans,

auf welche sich ein allgemeines Maaß oder Meßfystenft
gründen soll, sucht dazu ein Vorbild, ein Urmaaß, in
der ganzen bekannten Natur auf, und schlägt hiefür-den
Durchmesser der Sonne vor.

r) Unter einer» allgemeinen Maaße ist dasjenige zu'
verstehen » welches auf einer ans der ganzen bewohnten

»Erde genau bestimmbaren Grundlage beruht. Diese'

»Grundlage muß in ihrer Wesenheit unveränderlich'

» seyn, so daß nach ihren Bestandtheilen auf unstrnft
»Erdball alles ohne Ausnahme bestimmt gemessen wer-'
»dc» könne. " Hicfür ist die Wahl ebennich: sehr groß.
Die Höhe des Queksilbers im Barometer, an emenft

gegebenen Orte, am Meerrifcr ); der Pendel einer Se»

künden-Uhr; endlich der nene französische Meter, als'
der vierzig millionste Theil des Erdmerid-ans— das ist-

es alles, waS wir bis jezt noch huben; aber wie wenig-
genügt eS nittit't 2) Weil sich nun auf der Erd- selbst-

nichts entsprechendes vorfand, so sah der Verfasser sich'

weiter um, und glaubt Mond und Sonne eignen sich'

besser dazu. B-Yde bezeichnen die Zeit, bevde sind auf
der ga»zc» Erde sichtbar beyde nr.dcränderitchb oderg^
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